
 

 

 
„1. Der Bedarf einer Breitbandanbindung an das Internet insbesondere der weiter-

führenden Schulen der Stadt Neumünster als Grundlage für die Umsetzung pädago-
gischer Medienkonzepte wird anerkannt. 

2. Der weiteren Planung für die Breitbandanbindung der Schulen der Stadt Neumünster an 
das Internet wird zugestimmt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, zunächst ein Ausbaukonzept unter Berücksichtigung der 
Regionalen Berufsbildungszentren und weiterer Standorte im Innenstadtbereich vorzu-
bereiten.“ 

 
Der Vorsitzende stellt folgenden Änderungsantrag: 
 
„1. Der Bedarf einer Breitbandanbindung an das Internet wird für alle Schulen der Stadt 

Neumünster als Grundlage für die Umsetzung pädagogischer Medienkonzepte aner-
kannt. 

2. Einer weiteren Planung für die Breitbandanbindung der Schulen der Stadt Neumünster 
an das Internet wird zugestimmt. Die Ergebnisse sind schnellstmöglich vorzulegen. 

3. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen ein Ausbaukon-
zept unter Beteiligung der Regionalen Berufsbildungszentren und der Stadtwerke Neu-
münster GmbH vorgelegt werden kann. Unabhängig davon können erste konkrete Maß-
nahmen ergriffen werden, wenn es z.B. technisch oder finanziell geboten ist. Dem SKSA 
ist dann nachträglich zu berichten.“ 

 
Der Vorsitzende lässt über den Änderungsantrag abstimmen. 
 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird mit 4 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Der Vorsitzende lässt anschließend über den ursprünglichen Antrag abstimmen. 
 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Endg. entsch. Stelle: 
Ratsversammlung 
 
 
 


